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A. Themenstellung

I. Untersuchungsgegenstand und Methode

Nach Ansicht der Staatsführung der Deutschen Demokratischen Republik 
(„DDR“) war das „sozialistische Recht“ „Ausdruck der Macht der Arbeiter-
klasse“.1 Das Recht sollte im „Sozialismus“ der „Verwirklichung der Interes-
sen der Werktätigen, dem Schutz der sozialistischen Ordnung und der Frei-
heit und Menschenwürde der Bürger“ dienen.2 Dabei wuchs nach der Innen-
deutung „die Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninis-
tischen Partei“ mit fortschreitender „gesellschaftlicher“ Entwicklung. Das 
„sozialistische Recht“ war „Führungsinstrument des sozialistischen Staates“3 
und galt als „Hebel der revolutionären, proletarischen Umgestaltung der Ge-
sellschaft“ auf dem Weg zum „Idealzustand“ des „Kommunismus“. In dama-
ligen Wendungen diente der Ausbau der „sozialistischen Rechtsordnung“ und 
die Gewährleistung der „sozialistischen Gesetzlichkeit“ stets der „allseitigen 
Stärkung des sozialistischen Staates“.4 

Alle Rechtszweige sollten in der DDR Bestandteil eines einheitlichen „so-
zialistischen“ Rechtssystems sein, „Klassencharakter“ tragen und durch die 
„materiellen Lebensbedingungen“ der „sozialistischen Gesellschaft“ be-
stimmt sein.5 Die Funktion der Rechtswissenschaft bestand nach Ansicht der 
Staatsführung darin, den Zusammenhang zwischen der „Entwicklung der 
Gesellschaft“ und der „Entwicklung des Rechts“ zu erkennen, um aus dieser 
Erkenntnis die Anwendung und Auslegung der Gesetze abzuleiten.6 

1 Vgl. etwa Ministerrat/MHF, Studienplan für die Grundstudienrichtung Rechts-
wissenschaft, 1982, KMU-DS 756 („Studienplan 1982“), Ziff. 1.1 Ausbildungs- und 
Erziehungsziel; DDR-Lehrbuch Staatsrecht 1977, S. 464.

2 Studienplan 1982 (Fn. 1); vgl. auch DDR-Lehrbuch Strafrecht 1978, S. 25; 
DDR-Lehrbuch Staatsrecht 1977, S. 464.

3 Ministerrat/MHF, Studienplan für die Grundstudienrichtung Rechtswissenschaft, 
1975 (2. Auflage), KMU-DS 1028 („Studienplan 1974“); vgl. auch MdJ, Thesen für 
die Schulung am 16.09.1958 [eigene Anmerkung: für Justizkader], BArch DP1/2006 
Bl. 7 ff.

4 Studienplan 1982 (Fn. 1).
5 Vgl. etwa DDR-Lehrbuch Strafverfahrensrecht 1987, S. 21.
6 Schindowski, NJ 1949, 280 (280).
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Die Kommunistische Partei der Sowjetunion („KPdSU“) und die Sozialis-
tische Einheitspartei Deutschlands („SED“) instrumentalisierten zur „gesell-
schaftswirksamen Durchsetzung“ ihrer Beschlüsse die „Kader“ der Rechts-
pflege. Juristen7 waren in der DDR „Parteiarbeiter“ bzw. „Parteifunktio-
näre“, die „fördernd und erzieherisch“ auf den „Entwicklungsprozess“ der 
Gesellschaft einwirken sollten und in ein enges Anleitungs- und Kontrollsys-
tem vernetzt waren.8 Sie sollten stets die „Interessen der Partei“ vertreten, 
die Grundlagen des „Marxismus-Leninismus“ beherrschen und das „ökono-
mische System des Sozialismus“ zur Grundlage ihrer gesamten Arbeit ma-
chen.9 

Nach dem Vorbild des Sowjetrechts war die juristische Praxis in der DDR 
von einer „demokratisch-zentralistischen“ Auslegung geprägt. Die Auslegung 
der Gesetze war „der Partei“, dem Obersten Gericht und dem Generalstaats-
anwalt („GStA“) vorbehalten. Entsprechend hoch waren die Anforderungen, 
die an „die politisch-ideologische Erziehung und Ausbildung“ der Studenten 
gestellt wurden:

„Ihre Erziehung und Ausbildung muß auf die Vermittlung eines festen Klassen-
standpunktes und darauf gerichtet sein, daß sie ihre künftige Tätigkeit als politische 
Funktion auffassen, daß sie sich als sozialistischer Jurist im sozialistischen Staats- 
und Wirtschaftsapparat zu einem politischen Funktionär und staatlichen Leiter 
entwickeln, der fähig und entschlossen ist, die sozialistische Staats- und Gesell-
schaftsordnung wirksam zu schützen, das sozialistische Recht als Hebel der gesell-
schaftlichen Entwicklung des Sozialismus und Kommunismus anzuwenden und die 
Rechte und Belange der Bürger zu wahren. Der Absolvent muß auch in der Lage 
sein, das geltende Recht auf seine Wirkungsweise hin zu analysieren, aktiv in der 
Rechtsschöpfung und Rechtserziehung mitzuwirken. Dazu gehört auch die Erzie-
hung der Studenten zur Treue zum sozialistischen Vaterland, zum proletarischen 
Internationalismus, insbesondere zur festen Freundschaft mit der Sowjetunion und 
zu den anderen sozialistischen Staaten, ebenso wie die Erziehung zum Haß gegen 
den Kapitalismus und zur ständigen Auseinandersetzung mit allen Erscheinungs-
formen bürgerlicher und revisionistischer Ideologien.“10

Gegenstand dieser Untersuchung ist eine aktenbasierte „deskriptiv-explika-
tive“11 Darstellung der juristischen Aus- und Weiterbildung in der SBZ und 

7 In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Mas-
kulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden da-
bei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.

8 Benjamin, Rechtspflege der DDR 1961–1971, S. 30; Ulbricht, S. 175; Außendar-
stellung: Haferkamp/Wudtke, Rn. 127. 

9 Wünsche, NJ 1969, 593 (596).
10 Studienplan 1974 (Fn. 3).
11 In Anlehnung an den Begriff der „deskriptiv-explikativen“ Gesamtdarstellung 

von Vormbaum, vgl. Vormbaum, S. 10 ff.
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DDR von 1945 bis 1989/1990.12 Sie identifiziert die Kriterien, nach denen 
die Studenten der Rechtswissenschaften ausgewählt wurden, und untersucht 
die Struktur und den Inhalt ihrer Aus- und Weiterbildung. Sie ermittelt und 
systematisiert damit die zentralen Zulassungs-, Aus- und Weiterbildungsbe-
dingungen des juristischen Ausbildungssystems in 45-jähriger SBZ/DDR-
Geschichte. Sie lässt die Methoden erkennen, durch die DDR-Juristen zu 
„Parteifunktionären“, zu „überzeugten Sozialisten“ herangebildet, „politische 
Abtrünnigkeit“ vermieden und eine „einheitliche Gesetzesauslegung“ sicher-
gestellt werden sollte. 

Die „Kaderarbeit“ der DDR-Justiz wird dabei unter besonderer Berück-
sichtigung der Auswahl, Aus- und Weiterbildung der Staatsanwälte unter-
sucht.13 Der Staatsanwalt nahm nach Ansicht der Staatsführung im „sozialis-
tischen Rechtssystem“ als „Hüter der demokratischen Gesetzlichkeit“ eine 
besondere Stellung ein.14 Er konnte Gerichtsentscheidungen „kassieren“, 
wenn sie der „sozialistischen Gesetzlichkeit“ (das heißt den aktuellen „Par-
teibeschlüssen“) widersprachen, wirkte in Straf- und in Zivilprozessen mit 
und sollte stets eng mit den „Werktätigen“ verbunden sein. Seine politische 
„Linientreue“ war daher von zentraler Bedeutung.

Die vorliegende Untersuchung erfolgt vornehmlich aus ideologisch distan-
zierter Sicht auf die „Innensicht“ der DDR.15 „Innensicht“ meint den Inhalt 
solcher Archivmaterialien und DDR-Veröffentlichungen, die die „Soll-Ver-
hältnisse“ wiedergeben. Der Begriff soll die hier interessierenden Originalak-
ten und andere DDR-Quellen von solchen trennen, die aus der „Außensicht“ 
verfasst wurden. Eine Wiedergabe der „Ist-Verhältnisse“ oder etwaiger Kriti-
ken und Bewertungen des Ausbildungssystems ist dabei nicht Gegenstand 
dieser Arbeit. Diese lassen sich wegen der strengen politischen Kontrolle in 

12 Das Fernstudium wird in dieser Untersuchung nicht näher betrachtet. Die 
Lehrinhalte des Fernstudiums entsprachen im Wesentlichen denen des Direktstu-
diums, weshalb von einer gesonderten Darstellung abgesehen wird. Auch wird von 
der Untersuchung der Ausbildung an der DASR und an nichtuniversitären Ausbil-
dungsstätten abgesehen. Die Untersuchung spezieller Ausbildungswege bietet für die 
vorliegende Untersuchung wenig Ertrag.

13 Insofern fokussiert sich die Auswertung auf die Ausbildung der Rechtspflege-
juristen, wobei die Ausbildung der Rechtsanwälte nur von nachrangigem Interesse ist. 
In der DDR gab es nur wenige Rechtsanwälte, da nach der ideologischen Vorstellung 
alle Individualinteressen den staatlichen Interessen entsprachen und daher nicht ge-
sondert geltend gemacht werden mussten. Suchte ein DDR-Bürger juristischen Rat, 
sollte er diesen auch vom Richter oder Staatsanwalt selbst einholen können, ohne 
einen Rechtsanwalt zu beauftragen. 

14 S. u. Staatsanwaltschaft als Organ der „sozialistischen Rechtspflege“ ab S. 208. 
15 Der sprachliche Duktus wird zur authentischen Wiedergabe der Binnenperspek-

tive grundsätzlich wörtlich zitiert; dies gilt vor allem für die Wiedergabe von Infor-
mationen in Abbildungen. 


